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Betrifft: Anlage 3 der ZivMediatAV; Unternehmensberater  

Sehr geehrter Herr Mag. Graf, 

zu Ihrem Schreiben vom 13.4.2005 darf ich Ihnen nun mitteilen, dass das 

Bundesministerium für Justiz die fünf Möglichkeiten des § 1 Abs. 1 der 

Unternehmensberatungs-Verordnung 1, die fachliche Qualifikation zur Ausübung des 

Gewerbes des „Unternehmensberaters“ nachzuweisen, in Ansehung der in Anlage 3 

der Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung 2 genannten „Unternehmens-

berater mit Berufsprüfung“ als gleichwertig erachtet. 

Mit freundlichen Grüßen 

22. März 2006 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Reinhard Hinger 
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